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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Hundesteuersatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt) lt. Anlage 1.

Gesetzliche Grundlagen:
 - KVG LSA i.V.m. KAG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2014 wurde im Rahmen des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2015 die Erhöhung der Steuersätze für das Halten 
eines oder mehrerer Hunde im Stadtgebiet der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen. 
Zudem soll eine Ermäßigung für Bezieher von entsprechenden Sozialleistungen nur noch 
um 25 % des vollen Steuersatzes gewährt werden. 

Zur Umsetzung dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist der vorliegende Beschluss 
zur Neufassung der Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt) erforderlich.

Aus Anlass der oben genannten Änderungen wurde die Satzung seitens des Fachamtes 
auch einer generellen Prüfung unterzogen. Hierbei wurden weitere Tatbestände festgestellt, 
welche entsprechend der Darstellung in der Synopse ebenso einer Änderung bedürfen.

Dies betrifft in erster Linie die Regelungen zu Ordnungswidrigkeiten im Hundesteuerrecht 
sowie Vorschriften zum An- und Abmelde bzw. Besteuerungsverfahren bei 
Steuervergünstigungen.

In der Anlage befinden sich die Neufassung zur Hundesteuersatzung (Anlage 1), die 
bisherige Fassung der Satzung in der bis dato. geltenden Fassung (Anlage 2) sowie die 
Synopse mit Erläuterungen zu den Satzungsänderungen (Anlage 3).
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Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des


Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit


den §§ 1 bis 3 und 13a Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung


der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz


vom 17.12.2014 (GVBl. LSA S. 522), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner


Sitzung am 10.12.2015 die folgende Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


beschlossen:


§ 1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung


(1) 1Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch


natürliche Personen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 2Wird das Alter eines Hundes nicht


nachgewiesen, ist davon auszugehen, dass der Hund zum Zeitpunkt der Aufnahme der


Haltung mehr als drei Monate alt war.


(2) 1Steuerpflichtig ist der Hundehalter. 2Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde


zu persönlichen Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner


Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat. 3Alle


in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren


Haltern gemeinsam gehalten. 4Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere


Hunde, haften sie gesamtschuldnerisch.


(3) 1Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen


hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund


in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder von der


Steuer befreit ist. 2Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder


die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.


§ 2
Steuersatz


(1) Die Steuer beträgt jährlich,


1. für den ersten im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gehaltenen Hund 80 Euro,
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2. für den zweiten im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gehaltenen Hund 110 Euro,


3. für den dritten und jeden weiteren im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gehaltenen


Hund 140 Euro,


4. für den ersten und jeden weiteren im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gehaltenen


gefährlichen Hund 500 Euro.


(2) 1Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde, deren Gefährlichkeit


vermutet oder im Einzelfall festgestellt wird. 2Die Gefährlichkeit wird bei Hunden nachfolgend


genannter Rassen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Rassen


vermutet:


1. Pit-Bull-Terrier,


2. American Staffordshire Terrier,


3. Staffordshire-Bull-Terrier und


4. Bullterrier.
3Im Einzelfall gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die auf Angriffslust oder über das


natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe gezüchtet, ausgebildet oder


abgerichtet sind und Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, die wiederholt in


gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben oder durch ihr Verhalten gezeigt


haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen.


(3) 1Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 besteht, für die Steuerbefreiung nach § 4


gewährt wird, sowie Hunde, die zum Bestand eines Zwingers nach § 6 gehören, werden bei


der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. 2Hunde, für die


Steuerermäßigung nach § 5 gewährt wird, werden mitgezählt.


§ 3
Steuerfreiheit


Steuerfrei sind


1. Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Köthen (Anhalt)


aufhalten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie


nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik


Deutschland versteuert werden oder von der Steuer befreit sind,


2. Tierschutz- und ähnliche Vereine für Hunde, die in den dazu unterhaltenen


Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen vorübergehend untergebracht sind, sofern


ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seine Ein- und Auslieferung und, soweit
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möglich, seinen bisherigen Halter geführt und der Stadt Köthen (Anhalt) auf


Verlangen vorgelegt werden.


§ 4
Steuerbefreiung


Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für geeignete


1. Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst


hilfloser Personen dienen; sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen


Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen “B”, “BL”, “aG” oder “H” besitzen,


2. Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in


der benötigten Anzahl.


§ 5
Steuerermäßigung


(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für


geeignete


1. Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten


Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind,


2. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von


berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden,


3. Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber eines


Jagdscheines sind, jedoch für höchstens zwei Hunde,


4. Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür


vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Köthen (Anhalt)


anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der


Prüfung ist durch Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die


Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.


(2) Die Steuer ist auf Antrag um ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für
geeignete


1. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem


nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen,


erforderlich sind,
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2. Hunde, welche von Empfängern von Grundsicherungsleistungen (ALG II) bzw.


Sozialgeld nach dem SGB II oder von Hilfe zum Lebensunterhalt oder


Grundsicherungsleistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII gehalten


werden, jedoch nur für einen Hund.


(3) 1Bei der Übernahme eines Hundes, von der für die Aufnahme von Fundtieren im


Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt) zuständigen Stelle, ist die Steuer auf Antrag zu


ermäßigen. 2Voraussetzung ist, dass der Hund von der zuständigen Stelle als Fundtier aus


dem Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt) aufgenommen wurde. 3Dem Antrag ist eine


entsprechende Bescheinigung beizufügen. 4Die Ermäßigung beträgt für die ersten


12 Monate nach der Übernahme 50 v. H. des Steuersatzes nach § 2, für weitere 12 Monate


25 v. H. des Steuersatzes nach § 2. 5Eine gleichzeitige Ermäßigung nach § 5 Abs. 1 und 2


ist ausgeschlossen.


(4) Steuerermäßigungen nach § 5 werden für gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 2 nicht


gewährt.


§ 6
Steuerfreiheit und Steuerermäßigung für Hundezüchter


(1) Von zuverlässigen Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der


gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird


auf Antrag ein ermäßigter Steuersatz erhoben, soweit der Zwinger und die Zuchttiere in ein


von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch


eingetragen sind und der Hundezüchter sich schriftlich verpflichtet, später hinzukommende


Tiere in gleicher Weise eintragen zu lassen.


(2) Anerkannte Hundezuchtvereinigungen im Sinne des Absatzes 1 sind solche, denen


das Finanzamt wegen Förderung der Tierzucht im Sinn des § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO einen


gemeinnützigen Zweck nach § 52 Abs. 1 AO bescheinigt hat.


(3) 1Die Steuerermäßigung beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird,


die Hälfte der Steuern nach § 2 Abs. 1. 2Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei,


solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als sechs Monate sind.
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(4) Die Steuerermäßigung und Steuerfreiheit nach Absatz 3 wird nur unter folgenden


Voraussetzungen gewährt:


1. für die Hunde müssen geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzgesetzes


entsprechende einwandfreie Unterkunftsräume vorhanden sein,


2. der Hundezüchter muss ordnungsgemäße Bücher führen, aus denen der jeweilige


Bestand und der Verbleib der veräußerten Hunde zu ersehen ist; in diese Bücher ist


einer von der Gemeinde bevollmächtigten Person auf Verlangen Einsicht zu


gewähren,


3. Ab- und Zugänge von Hunden sind innerhalb einer Woche unter Angabe des Tages


des Ab- oder Zugangs und bei Veräußerung außerdem unter Angabe des Namens


und der Wohnung des Erwerbers bei der Gemeinde anzumelden,


4. das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist durch Vorlage einer


Bescheinigungen der zuständigen Fachorganisation, bei der der Hund eingetragen


ist, nachzuweisen,


5. aller fünf Jahre, vor Beginn des neuen Erhebungszeitraumes (§ 8 Abs. 1), hat der


Hundezüchter eine Bescheinigung, die das Vorliegen der Voraussetzungen nach


Absatz 2 nachweist, beizubringen.


(5) Steuerermäßigung und Steuerfreiheit nach § 6 wird für gefährliche Hunde nach § 2


Abs. 2 nicht gewährt.


§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung


(Steuervergünstigung)


(1) 1Eine Steuervergünstigung die bei Anmeldung oder spätestens binnen 14 Tagen


nach Anmeldung des Hundes beantragt wird, wird ab dem Beginn der Steuerpflicht gewährt.
2Zu einem späteren Zeitpunkt beantragte Steuervergünstigungen werden ab dem auf die


Antragstellung folgenden Kalendermonat gewährt.


(2) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb


von zwei Wochen nach dem Wegfall anzuzeigen.


§ 8
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld, Beginn und Ende der Steuerpflicht
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(1) 1Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. 2Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.


(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer


anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.


(3) 1Die Jahressteuerschuld entsteht zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. des


jeweiligen Kalenderjahres. 2Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des


Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die


Steuerpflicht beginnt (§ 1 Abs. 1). 3In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die


Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten


überschritten worden ist.


4) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder


sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder stirbt.


(5) 1Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht


mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. 2Bei Wegzug eines Hundehalters aus


der Stadt Köthen (Anhalt) endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug


fällt.


(6) Bei einem Halterwechsel innerhalb der Stadt Köthen (Anhalt) beginnt die Steuerpflicht


mit dem Ersten des auf den Halterwechsel folgenden Monats; ferner endet die Steuerpflicht


beim Vorbesitzer des Hundes mit Ablauf des Monats, in den der Halterwechsel fällt.


§ 9
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer


(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des


Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.


(2) 1Die Steuer ist in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. eines


jeden Jahres fällig. 2Sie kann im Voraus entrichtet werden. 3Endet die Steuerpflicht während


des Vierteljahres oder tritt ein Steuervergünstigungstatbestand ein, so ist ein die


Jahressteuer übersteigender Betrag zu erstatten.
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(3) 1Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend vom Absatz 2


am 01.07. eines jeden Kalenderjahres in einem Jahresbetrag entrichtet werden. 2Der Antrag


muss einmalig spätestens zum 30.11. des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden.


§ 10 
Sicherung und Überwachung der Steuer


(1) 1Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der


Aufnahme oder, wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin


zugewachsen ist, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden


ist, anzumelden mit Angabe des Geburtsdatums und der Hunderasse. 2Mischlingshunde sind


genau zu definieren. 3Es gelten die § § 15 Abs. 3, 20 GefHuG.


(2) 1Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn


veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder


gestorben ist oder nachdem der Halter aus der Stadt Köthen (Anhalt) weggezogen ist,


abzumelden. 2Im Fall der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der


Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 3Bei Tod des Hundes soll


eine Bescheinigung vom Tierarzt vorgelegt und die gültige Steuermarke abgegeben werden.


(3) 1Die Stadt Köthen (Anhalt) übersendet für jeden Hund eine Hundesteuermarke. 2Der


Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes


nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. 3Der Hundehalter


ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Köthen (Anhalt) die gültige Steuermarke auf


Verlangen vorzuzeigen. 4Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen


dem Hund nicht angelegt werden. 5Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem


Hundehalter eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt.


(4) In unregelmäßigen Abständen werden Hundebestandsaufnahmen durchgeführt.


§ 11 
Billigkeitsmaßnahmen


1Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden,


wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde
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und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren Einziehung nach


Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.


§ 12 
Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich


oder leichtfertig als Hundehalter entgegen


1. § 7 Abs. 2 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht


innerhalb von zwei Wochen anzeigt,


2. § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Hund nicht oder nicht innerhalb von zwei Wochen anmeldet,


3. § 10 Abs. 1 Satz 1 die Hunderasse nicht oder falsch angibt,


4. § 10 Abs. 2 Satz 2 im Fall der Abgabe des Hundes an eine andere Person deren


Name oder Anschrift nicht angibt,


5. § 10 Abs. 3 Satz 2 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten


Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt,


6. § 10 Abs. 3 Satz 3 die Steuermarke auf Verlangen eines Beauftragten der Stadt


Köthen (Anhalt) nicht vorzeigt,


7. § 10 Abs. 3 Satz 4 dem Hund andere Gegenstände anlegt, die der Steuermarke


ähnlich sehen


und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile


zu erlangen (Abgabengefährdung).


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet


werden.


§ 13
Inkrafttreten


1Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom


25.10.2001 zuletzt geändert durch 4. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt


Köthen (Anhalt) vom 25.10.2001 vom 06.11.2009 außer Kraft.
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Köthen (Anhalt), 11.12.2015


in Vertretung


Alexander Frolow


Stellvertreter des Oberbürgermeisters (Siegel)
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V e r ö f f e n t l i c h u n g s a n o r d n u n g


1. Die Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 11.12.2015, Beschluss-Nr.


………, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.


2. Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 KVG LSA hingewiesen. § 8 Abs. 3 KVG


LSA lautet wie folgt:


„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in


diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetztes erlassen worden sind,


zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich


innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune


geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die


den Mangel ergibt zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschrift über die


Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.“


3. Hiermit ordne ich gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Köthen


(Anhalt) vom 18.11.2014 (AmtsBl. 12/2014) in der zurzeit geltenden Fassung die


Veröffentlichung folgenden Beschlusses an:


„Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt)“


Köthen (Anhalt), 11.12.2015


In Vertretung


Alexander Frolow


Stellvertreter des Oberbürgermeisters (Siegel)
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Neuer Text ist unterstrichen entfallener Text durchgestrichen dargestellt. Anlage 3


1


Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
§ 1


Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung
§ 1


Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung


(1) 1Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als
drei Monate alten Hunden durch natürliche Personen im
Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 2Wird das Alter eines
Hundes nicht nachgewiesen, ist davon auszugehen,
dass der Hund zum Zeitpunkt der Aufnahme der Haltung
mehr als drei Monate alt war.


Mit Beginn des Monats, in dem der Hund
den dritten Lebensmonat vollendet, beginnt
die Steuerpflicht (siehe auch § 8 II 2 n. F.).
Satz 2 n. F. stellt eine Vermutungsregel auf
für den Fall, dass das Alter des Hundes nicht
festgestellt werden kann.


(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden
durch natürliche Personen im Gebiet der Stadt Köthen
(Anhalt).


(2) 1Steuerpflichtig ist der Hundehalter. 2Hundehalter ist,
wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen
Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner
Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat. 3Alle in einem
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommenen
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
4Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder
mehrere Hunde, haften sie gesamtschuldnerisch.


Der neue Satz 4 stellt klar, dass mehrere
Halter eines Hundes gesamtschuldnerisch
haften.


(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist,
wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen
Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner
Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat. Alle in einen
Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.


(3) 1Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege
oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder
zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik
Deutschland bereits versteuert wird oder von der Steuer
befreit ist. 2Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn
die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder
zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten
überschreitet.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege
oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder
zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik bereits
versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die
Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege,
Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.


§ 2
Steuersatz


§ 2
Steuersatz


(1) Die Steuer beträgt jährlich, Mit Beschlusses vom 11.12.2014 zum
Haushaltskonsolidierungskonzept 2015
wurde die Anhebung der Steuersätze in der
dargestellten Höhe vom Stadtrat


(1) Die Steuer beträgt jährlich,
1. für den ersten im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb
gehaltenen Hund 80 Euro,


a) für den ersten Hund 70 €


2. für den zweiten im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb b) für den zweiten Hund 95 €
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
gehaltenen Hund 110 Euro, beschlossen. Zur Umsetzung bedarf es


eines separaten Stadtratsbeschlusses zur
Änderung der Hundesteuersatzung. Die
weiteren Änderungen sollen klarstellen, dass
mehrere Mitglieder eines Haushaltes
und/oder Wirtschaftsbetriebes nicht jeweils
einen ersten Hund halten können. Es kann
in jedem Haushalt nur jeweils einen ersten
Hund geben.


3. für den dritten und jeden weiteren im Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb gehaltenen Hund 140 Euro,


c) für den dritten und jeden weiteren Hund 120 €


4. für den ersten und jeden weiteren im Haushalt oder
Wirtschaftsbetrieb gehaltenen gefährlichen Hund
500 Euro.


d) für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund
400 €


(2) 1Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind
Hunde, deren Gefährlichkeit vermutet oder im Einzelfall
festgestellt wird. 2Die Gefährlichkeit wird bei Hunden
nachfolgend genannter Rassen sowie deren Kreuzungen
untereinander oder mit anderen Rassen vermutet:
1. Pit-Bull-Terrier,
2. American Staffordshire Terrier,
3. Staffordshire-Bull-Terrier und
4. Bullterrier.
3Im Einzelfall gefährliche Hunde sind insbesondere
Hunde, die auf Angriffslust oder über das natürliche Maß
hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe
gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet sind und Hunde,
die sich als bissig erwiesen haben, die wiederholt in
gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben
oder durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie
unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(2) Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind
Hunde, deren Gefährlichkeit vermutet oder im Einzelfall
festgestellt wird. Die Gefährlichkeit wird bei Hunden
nachfolgend genannter Rassen sowie deren Kreuzungen
untereinander oder mit anderen Rassen vermutet: Pit-
Bull-Terrier, American Staffordshire Terrier,
Staffordshire-Bull-Terrier und Bullterrier. Im Einzelfall
gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die auf
Angriffslust oder über das natürliche Maß
hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe
gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet sind und Hunde,
die sich als bissig erwiesen haben, die wiederholt in
gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben
oder durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie
unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen.


(3) 1Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 besteht, für
die Steuerbefreiung nach § 4 gewährt wird, sowie
Hunde, die zum Bestand eines Zwingers nach § 6
gehören, werden bei der Berechnung der Anzahl der
Hunde nicht berücksichtigt. 2Hunde, für die
Steuerermäßigung nach § 5 gewährt wird, werden
mitgezählt.


Keine Änderungen. (3) Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 besteht, für die
Steuerbefreiung nach § 4 gewährt wird, sowie Hunde die
zum Bestand eines Zwingers nach § 6 gehören, werden
bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht
berücksichtigt; Hunde, für die Steuerermäßigung nach §
5 gewährt wird, werden mitgezählt.
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§ 3
Steuerfreiheit


§ 3
Steuerfreiheit


Steuerfrei sind Steuerfrei sind
1. Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der
Stadt Köthen (Anhalt) aufhalten, für diejenigen Hunde,
die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen
können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik Deutschland versteuert werden oder von
der Steuer befreit sind,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


a) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der
Stadt Köthen aufhalten, für diejenigen Hunde, die sie bei
ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können,
dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer
befreit sind.


2. Tierschutz- und ähnliche Vereine für Hunde, die in
den dazu unterhaltenen Tierheimen und ähnlichen
Einrichtungen vorübergehend untergebracht sind, sofern
ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seine Ein-
und Auslieferung und, soweit möglich, seinen bisherigen
Halter geführt und der Stadt Köthen (Anhalt) auf
Verlangen vorgelegt werden.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


b) Tierschutz- und ähnliche Vereine für Hunde, die in
den dazu unterhaltenen Tierheimen und ähnlichen
Einrichtungen vorübergehend untergebracht sind, sofern
ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seine Ein-
und Auslieferung und - soweit möglich - seinen Besitzer
geführt und der Stadt Köthen auf Verlangen vorgelegt
werden.


§ 4
Steuerbefreiung


§ 4
Steuerbefreiung


Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für geeignete Es werden nur für den Zweck geeignete
Tiere von der Steuer befreit. Dies war bisher
in § 7 I lit. a a. F. geregelt.


Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für


1. Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe
blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen;
sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen
Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen “B”,
“BL”, “aG” oder “H” besitzen,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


a) Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe
blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen.
Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen
Schwerbehindetenausweis mit dem Merkzeichen “B”,
“BL”, “aG” oder “H” besitzen.


2. Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung
von Herden verwandt werden, in der benötigten Anzahl.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


b) Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung
von Herden verwandt werden, in der benötigte Anzahl,


§ 5
Steuerermäßigung


§ 5
Allgemeine Steuerermäßigung


(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des
Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für geeignete


Es werden nur für den Zweck geeignete
Tiere von der Steuer befreit. Dies war bisher


(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des
Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
in § 7 I lit. a a. F. geregelt.


1. Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche
von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m
entfernt liegen, erforderlich sind,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche
von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m
entfernt liegen, erforderlich sind,


2. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des
Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen
Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes
benötigt werden,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


b) Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des
Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen
Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes
benötigt werden,


3. Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern
diese Inhaber eines Jagdscheines sind, jedoch für
höchstens zwei Hunde,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


c) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern
diese Inhaber eines Jagdscheines sind, jedoch für
höchstens zwei Hunde,


4. Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde
verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung
vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Köthen (Anhalt)
anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt
haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlegen
eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft
zu machen.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


d) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde
verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung
vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Köthen
anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt
haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlegen
eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft
zu machen.


(2) Die Steuer ist auf Antrag um ein Viertel des
Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für geeignete


Der bisherige Text „auf ein Viertel“ wurde
entsprechend dem gemeinten und
tatsächlich angewandten „um ein Viertel“
angepasst. Es werden nur für den Zweck
geeignete Tiere von der Steuer befreit. Dies
war bisher in § 7 I lit. a a. F. geregelt. Es
erfolgt eine Zusammenfassung der
Tatbestände für eine 25%-ige Ermäßigung
unter Absatz 2.


(2) Für Hunde, die zur Bewachung von
landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten
im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m
entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag
auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen.


1. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen
Anwesen, welche von dem nächsten im Zusammenhang
bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen,
erforderlich sind,


Entspricht dem § 5 II a. F.


2. Hunde, welche von Empfängern von
Grundsicherungsleistungen (ALG II) bzw. Sozialgeld
nach dem SGB II oder von Hilfe zum Lebensunterhalt
oder Grundsicherungsleistungen nach dem 3. und 4.
Kapitel des SGB XII gehalten werden, jedoch nur für


Mit Beschluss des Stadtrates vom
11.12.2014 zum Haushaltskonsolidierungs-
konzept 2015 wurde festgelegt, dass die
Hundesteuer für den ersten gehaltenen
Hund nach Vorlage einer Bescheinigung


(3) Für Hunde, die von Empfängern laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und
von solchen Personen, die diesen einkommensmäßig
gleichstehen, gehalten werden, ist die Steuer auf Antrag
auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen,
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
einen Hund. über den Bezug von Sozialleistungen nicht


mehr um 50 % sondern nur noch um 25 %
ermäßigt wird. Neuregelungen zu
Sozialleistungen in Deutschland in den
letzten Jahren machen eine sprachliche
Anpassung des begünstigten
Personenkreises erforderlich.


jedoch nur für einen Hund.


(3) 1Bei der Übernahme eines Hundes, von der für die
Aufnahme von Fundtieren im Gemeindegebiet der Stadt
Köthen (Anhalt) zuständigen Stelle, ist die Steuer auf
Antrag zu ermäßigen. 2Voraussetzung ist, dass der
Hund von der zuständigen Stelle als Fundtier aus dem
Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt)
aufgenommen wurde. 3Dem Antrag ist eine
entsprechende Bescheinigung beizufügen. 4Die
Ermäßigung beträgt für die ersten 12 Monate nach der
Übernahme 50 v. H. des Steuersatzes nach § 2, für
weitere 12 Monate 25 v. H. des Steuersatzes nach § 2.
5Eine gleichzeitige Ermäßigung nach § 5 Abs. 1 und 2 ist
ausgeschlossen.


Entspricht § 5a a. F.


(4) Steuerermäßigungen nach § 5 werden für gefährliche
Hunde nach § 2 Abs. 2 nicht gewährt.


Steuerermäßigungen für gefährliche Hunde
werden generell ausgeschlossen.


Siehe § 5 III n. F. § 5a
Besondere Steuerermäßigung bei der Übernahme


von Hunden


Siehe § 5 III n. F. (1) Bei der Übernahme eines Hundes, von der für die
Aufnahme von Fundtieren im Gemeindegebiet der Stadt
(Anhalt) zuständigen Stelle, ist die Steuer auf Antrag zu
ermäßigen. Voraussetzung ist, dass der Hund von der
zuständigen Stelle als Fundtier aus dem
Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt)
aufgenommen wurde. Dem Antrag ist eine
entsprechende Bescheinigung beizufügen.
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Siehe § 5 III n. F. (2) Die Ermäßigung beträgt für die ersten 12 Monate
nach der Übernahme 50 v. H. des Steuersatzes nach §
2, für weitere 12 Monate 25 v. H. des Steuersatzes nach
§ 2.


Siehe § 5 III n. F. (3) Wird eine Ermäßigung nach dieser Vorschrift
gewährt, ist eine gleichzeitige Ermäßigung nach § 5
ausgeschlossen.


§ 6
Steuerfreiheit und Steuerermäßigung für


Hundezüchter


Anpassung der Überschrift an den Inhalt.
Der Begriff „Zwingersteuer“ ist unnötig.
Tatsächlich handelt es sich um eine
Steuerermäßigung für Zuchttiere sowie eine
zeitweilige Steuerfreiheit für deren
Nachkommen.


§ 6
Steuerermäßigung für Hundezüchter (Zwingersteuer)


(1) Von zuverlässigen Hundezüchtern, die mindestens
zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter
eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken
halten, wird auf Antrag ein ermäßigter Steuersatz
erhoben, soweit der Zwinger und die Zuchttiere in ein
von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes
Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind und der
Hundezüchter sich schriftlich verpflichtet, später
hinzukommende Tiere in gleicher Weise eintragen zu
lassen.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(1) Von zuverlässigen Hundezüchtern, die mindestens
zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter
eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken
halten, wird die Steuer auf Antrag in Form einer
Zwingersteuer erhoben, soweit der Zwinger und die
Zuchttiere in ein von einer anerkannten
Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder
Stammbuch eingetragen sind und der Hundezüchter sich
schriftlich verpflichtet, später hinzukommende Tiere in
gleicher Weise eintragen zu lassen.


(2) Anerkannte Hundezuchtvereinigungen im Sinne des
Absatzes 1 sind solche, denen das Finanzamt wegen
Förderung der Tierzucht im Sinn des § 52 Abs. 2 Nr. 4
AO einen gemeinnützigen Zweck nach § 52 Abs. 1 AO
bescheinigt hat.


Keine Änderungen. (2) Anerkannte Hundezuchtvereinigungen im Sinne des
Abs. 1 sind solche, denen das Finanzamt wegen
Förderung der Tierzucht im Sinn des § 52 Abs. 2 Nr. 4
AO einen gemeinnützigen Zweck nach § 52 Abs. 1 AO
bescheinigt hat.


(3) 1Die Steuerermäßigung beträgt für jeden Hund,
der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der
Steuern nach § 2 Abs. 1. 2Das Halten selbstgezogener
Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(3) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu
Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der Steuern
nach § 2 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für
zwei Hunde. Das Halten selbstgezogener Hunde ist
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befinden und nicht älter als sechs Monate sind. steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und


nicht älter als sechs Monate sind.


(4) Die Steuerermäßigung und Steuerfreiheit nach
Absatz 3 wird nur unter folgenden Voraussetzungen
gewährt:


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(4) Die mit der Erhebung der Zwingersteuer verbundene
Vergünstigung wird nur unter folgenden
Voraussetzungen gewährt:


1. für die Hunde müssen geeignete, den Erfordernissen
des Tierschutzgesetzes entsprechende einwandfreie
Unterkunftsräume vorhanden sein,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


1. Für die Hunde müssen geeignete, den Erfordernissen
des Tierschutzgesetzes entsprechende einwandfreie
Unterkunftsräume vorhanden sein.


2. der Hundezüchter muss ordnungsgemäße Bücher
führen, aus denen der jeweilige Bestand und der
Verbleib der veräußerten Hunde zu ersehen ist; in diese
Bücher ist einer von der Gemeinde bevollmächtigten
Person auf Verlangen Einsicht zu gewähren,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


2. Der Hundezüchter muss ordnungsgemäße Bücher
führen, aus denen der jeweilige Bestand und der
Verbleib der veräußerten Hunde zu ersehen ist. In diese
Bücher ist einer von der Gemeinde bevollmächtigten
Person auf Verlagen Einsicht zu gewähren.


3. Ab- und Zugänge von Hunden sind innerhalb einer
Woche unter Angabe des Tages des Ab- oder Zugangs
und bei Veräußerung außerdem unter Angabe des
Namens und der Wohnung des Erwerbers bei der
Gemeinde anzumelden,


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


3. Ab- und Zugänge von Hunden sind innerhalb einer
Woche unter Angabe des Tages des Ab- oder Zugangs
und bei Veräußerung außerdem unter Angabe des
Namens und der Wohnung des Erwerbers bei der
Gemeinde anzumelden.


4. das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1
ist durch Vorlage einer Bescheinigungen der
zuständigen Fachorganisation, bei der der Hund
eingetragen ist, nachzuweisen,


Eine jährliche Vorlage ist nicht erforderlich
und wurde deshalb gestrichen.


4. Alljährlich, vor Beginn des neuen
Erhebungszeitraumes (§ 9 Abs. 1), hat der
Hundezüchter Bescheinigungen der zuständigen
Fachorganisation, bei der die Hunde eingetragen sind,
vorzulegen, die nachweisen, dass die in Abs. 1
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.


5. aller fünf Jahre, vor Beginn des neuen
Erhebungszeitraumes (§ 8 Abs. 1), hat der
Hundezüchter eine Bescheinigung, die das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Absatz 2 nachweist,
beizubringen.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


5. Aller 5 Jahre, vor Beginn des neuen
Erhebungszeitraumes (§ 9 Abs. 1), hat der
Hundezüchter eine Bescheinigung, die das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Abs. 2 nachweist, beizubringen.


(5) Steuerermäßigung und Steuerfreiheit nach § 6 wird
für gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 2 nicht gewährt.


Steuerermäßigungen für gefährliche Hunde
werden generell ausgeschlossen.
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§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung


und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)


§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung


und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)


(1) Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn
Formulierung wurde in § 4 Satz 1 bzw. § 5 I
übernommen


a) der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch
genommen wird, für den angegebenen
Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist,


Das Vorliegen der Voraussetzungen ist
bereits abschließend in § 6 IV Nr. 3 geregelt.


b) in den Fällen des § 6 ordnungsgemäße Bücher über
jeden Hund, seinen Erwerb und seine Veräußerung
geführt und der Stadt Köthen auf Verlangen vorgelegt
werden.


(1) 1Eine Steuervergünstigung die bei Anmeldung oder
spätestens binnen 14 Tagen nach Anmeldung des
Hundes beantragt wird, wird ab dem Beginn der
Steuerpflicht gewährt. 2Zu einem späteren Zeitpunkt
beantragte Steuervergünstigungen werden ab dem auf
die Antragstellung folgenden Kalendermonat gewährt.


Mit Ausnahme von Anträgen, die bei oder
binnen 14 Tagen nach Anmeldung eines
Hundes gestellt werden, wirken alle Anträge
auf Steuervergünstigungen in die Zukunft,
nicht rückwirkend. Steuerpflichtige sollen
dazu angehalten werden, entsprechende
Anträge zeitnah zu stellen.


Der Entfall der Steuerpflicht bei abgelehnter
Steuervergünstigung, wenn der Hund binnen
zwei Wochen abgeschafft wird, entfällt. Für
eine solche steuerliche Besserstellung
besteht kein öffentliches Bedürfnis. Vielmehr
wird dadurch die Trennung von dem Tier
belohnt.


(2) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von
zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei
versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor
Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung
wirksam werden soll, schriftlich bei der Steuerabteilung
der Stadt Köthen zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird
die Steuer für den nach Eingang des Antrags
beginnenden Kalendermonat auch dann nach den
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die
Voraussetzungen für die beantragte
Steuervergünstigung vorliegen. Wird die rechtzeitig
beantragte Steuervergünstigung für einen neu
angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht
erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach
Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder
abgeschafft wird.


Die bewilligte Steuervergünstigung wird dem
steuerpflichtigen Halter des Hundes in allen
Fällen durch Änderungsbescheid zum
bestehenden Steuerbescheid bekannt
gegeben.


(3) Über die Steuervergünstigung wird eine
Bescheinigung ausgestellt. Die Steuervergünstigung gilt
nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt
worden ist.


(2) Fallen die Voraussetzungen für eine Redaktionelle Änderung ohne (4) Fallen die Voraussetzungen für eine
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von zwei
Wochen nach dem Wegfall anzuzeigen.


Inhaltsänderung. Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von zwei
Wochen nach dem Wegfall der Steuerabteilung der Stadt
Köthen anzuzeigen.


§ 8
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld,


Beginn und Ende der Steuerpflicht


Überschrift an den erweiterten Inhalt
angepasst.


§ 8
Beginn und Ende der Steuerpflicht


(1) 1Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben.
2Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.


Entspricht § 9 I a. F.


(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines
Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle
Monate zu berechnen.


Entspricht § 9 II a. F.


(3) 1Die Jahressteuerschuld entsteht zu Beginn des
Erhebungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen
Kalenderjahres. 2Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe
des Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit
Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 1
Abs. 1). 3In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die
Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der
Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.


Entspricht § 9 III a. F. Die Steuerpflicht
beginnt generell erst mit Beginn des Monats,
in dem der Hund den dritten Lebensmonat
vollendet (siehe § 1 I n. F.).


(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats,
in dem der Hund aufgenommen worden ist, bei Hunden,
die dem Halter durch Geburt von einer von ihm
gehaltenen Hündin zuwachsen, jedoch erst mit dem
Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt
geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2
beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in
dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten
worden ist.


(4) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats,
in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird,
abhandenkommt oder stirbt.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats,
in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird,
abhanden kommt oder eingeht.


(5) 1Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen
Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des
auf den Zuzug folgenden Monats. 2Bei Wegzug eines
Hundehalters aus der Stadt Köthen (Anhalt) endet die
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug
fällt.


Redaktionelle Änderung ohne
Inhaltsänderung.


(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen
Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des
auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines
Hundehalters aus der Stadt Köthen endet die
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug
fällt.
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)


(6) Bei einem Halterwechsel innerhalb der Stadt Köthen
(Anhalt) beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf
den Halterwechsel folgenden Monats; ferner endet die
Steuerpflicht beim Vorbesitzer des Hundes mit Ablauf
des Monats, in den der Halterwechsel fällt.


Absatz 4 wurde neu aufgenommen. Bei
einem Halterwechsel zwischen in Köthen
(Anhalt) wohnenden Steuerpflichtigen würde
es andernfalls zu einer doppelten
Besteuerung kommen. A müsste bis zum
Ende des Monats der Haltung zahlen und B
bereits ab dem Monat der Aufnahme der
Hundehaltung. Eine Regelung der
Besteuerung bei Halterwechsel fehlte bisher.


Siehe § 8 n. F. § 9
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld


Siehe § 8 I n. F. (1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben.
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.


Siehe § 8 II n. F. (2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines
Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle
Monate zu berechnen.


Siehe § 8 III n. F. (3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn
des Erhebungszeitraumes am 01.01. des jeweiligen
Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe
des Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit
Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 8
Abs. 1).


§ 9
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer


Paragraph neu nummeriert. § 10
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer


(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die
Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt,
für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.


Keine Änderungen. (1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die
Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt -
für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.


(2) 1Die Steuer ist in vierteljährlichen Raten zum 15.02.,
15.05., 15.08 und 15.11. eines jeden Jahres fällig. 2Sie
kann im Voraus entrichtet werden. 3Endet die


Satz 3 der alten Fassung kann wegen
§ 11 II 1 KAG LSA entfallen. Es bedarf
keiner Satzungsregelung.


(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem
Zugehen des Festsetzungsbescheides für die
zurückliegende Zeit vierteljährlich am 15.02., 15.05.,
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
Steuerpflicht während des Vierteljahres oder tritt ein
Steuervergünstigungstatbestand ein, so ist ein die
Jahressteuer übersteigender Betrag zu erstatten.


Satz 4 der alten Fassung kann wegen
§ 12 I 1 KAG LSA entfallen. Es bedarf keiner
Satzungsregelung.
Gemäß Satz 3 der neuen Fassung soll eine
Erstattung nicht wegen jedes Kleinbetrages
erfolgen, sondern nur dann, wenn durch die
Vergünstigung oder Abmeldung der
Jahressteuerbetrag überschritten wird.
Ansonsten erfolgt im Fall einer gewährten
Vergünstigung ein Ausgleich mit den noch
offenen Quartalszahlungen. Endet die
Steuerpflicht im laufenden Kalenderjahr.
erfolgt die Erstattung zuviel geleisteter
Steuerzahlungen.
Hierdurch soll der Verwaltungsaufwand
minimiert werden.


15.08., und 15.11. jeden Jahres mit dem Viertel des
Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im
Voraus entrichtet werden. Bis zum Zugehen eines neuen
Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das
Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen
weiter zu entrichten. Für diejenigen
Hundesteuerschuldner, die für das Kalenderjahr die
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben,
kann die Festsetzung der Steuer durch öffentliche
Bekanntmachung erfolgen. Endet die Steuerpflicht
während des Vierteljahres, so ist die zuviel gezahlte
Steuer zu erstatten.


(3) 1Auf Antrag des Steuerschuldners kann die
Hundesteuer abweichend vom Absatz 2 am 01.07. eines
jeden Kalenderjahres in einem Jahresbetrag entrichtet
werden. 2Der Antrag muss einmalig spätestens zum
30.11. des vorangehenden Kalenderjahres gestellt
werden.


Eine einmalige Antragstellung genügt. Der
Antrag braucht nicht jährlich wiederholt zu
werden.


(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die
Hundesteuer abweichend vom Abs. 2 am 01.07. in
einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss
spätestens zum 30.11. des vorangehenden
Kalenderjahres gestellt werden.


§ 10
Sicherung und Überwachung der Steuer


Paragraph neu nummeriert. § 11
Sicherung und Überwachung der Steuer


(1) 1Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder,
wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm
gehaltenen Hündin zugewachsen ist, innerhalb von zwei
Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden
ist, anzumelden mit Angabe des Geburtsdatums und der
Hunderasse. 2Mischlingshunde sind genau zu definieren.
3Es gelten die §§ 15 Abs. 3, 20 GefHuG.


Für gefährliche Hunde und Hunde, die nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur
Vorsorge gegen die von Hunden
ausgehenden Gefahren (GefHuG) am
01.03.2009 geboren wurden, gilt für die
Anmeldung § 15 III GefHuG. Für ältere Tiere
bedarf es weiterhin einer Satzungsregelung.


(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb
von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der
Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen
Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen,
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der
Stadtverwaltung der Stadt Köthen anzumelden mit
Angabe der Hunderasse. Mischlingshunde sind genau
zu definieren.


(2) 1Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei
Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst


Die Streichung des Satzes 3 wird nicht
befürwortet. In den meisten Fällen liegt


(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei
Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
abgeschafft hat, nachdem der Hund
abhandengekommen oder gestorben ist oder nachdem
der Halter aus der Stadt Köthen (Anhalt) weggezogen
ist, abzumelden. 2Im Fall der Abgabe des Hundes an
eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name
und die Anschrift dieser Person anzugeben. 3Bei Tod
des Hundes soll eine Bescheinigung vom Tierarzt
vorgelegt und die gültige Steuermarke abgegeben
werden.


ohnehin eine Bescheinigung des Tierarztes
vor. Mit der Regelung soll vorgebeugt
werden, dass Hunde zum Zwecke der
Steuervermeidung als tot abgemeldet
werden. Die Steuermarke soll abgegeben
werden, damit sie nicht missbraucht werden
kann. Der Außendienst des Ordnungsamtes
kann bei Kontrollen nicht ohne Weiteres
feststellen, ob eine vorhandene Steuermarke
noch verwendet werden darf oder nicht. Die
Vorschrift kann aber von einer Ist- in eine
Soll-Vorschrift umgewandelt werden. Dies
gibt Spielraum, um im Einzelfall auf Vorlage
von Attest und/oder Steuermarke zu
verzichten.


abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden
gekommen oder eingegangen ist oder nachdem der
Halter aus der Stadt Köthen weggezogen ist, bei der
Steuerabteilung der Stadt Köthen abzumelden. Im Fall
der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei
der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser
Person anzugeben. Bei Tod des Hundes ist eine
Bescheinigung vom Tierarzt und die gültige Steuermarke
vorzulegen.


(3) 1Die Stadt Köthen (Anhalt) übersendet für jeden
Hund eine Hundesteuermarke. 2Der Hundehalter darf
Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar
befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen.
3Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der
Stadt Köthen (Anhalt) die gültige Steuermarke auf
Verlangen vorzuzeigen. 4Andere Gegenstände, die der
Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht
angelegt werden. 5Bei Verlust der gültigen Steuermarke
wird dem Hundehalter eine neue Steuermarke gegen
Ersatz der Kosten ausgehändigt.


Hundesteuermarken werden einmalig bei
der Anmeldung zur Steuer an die Halter
ausgegeben. Ein turnusmäßiger Versand
neuer Marken erfolgt aus wirtschaftlichen
Gründen nicht mehr. Ist die Marke
beschädigt oder unkenntlich, erfolgt ein
direkter Austausch in der Steuerabteilung.
Wird ein Verlust der Marke angezeigt, wird
gegen Gebühren entsprechend
Verwaltungskostensatzung eine neue Marke
versandt. In allen Fällen erübrigt sich die
Satzungsbestimmung aus Absatz 3 Satz 4.


(3) Die Stadt Köthen übersendet für jeden Hund eine
Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten
Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen
Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist
ver- pflichtet, den Beauftragten der Stadt Köthen die
gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur
Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige
Steuermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere
Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen,
dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der
gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag
eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten
ausgehändigt.


(4) In unregelmäßigen Abständen werden
Hundebestandsaufnahmen durchgeführt.


Keine Änderungen. (4) In unregelmäßigen Abständen werden
Hundebestandsaufnahmen durchgeführt.


§ 11
Billigkeitsmaßnahmen


Paragraph neu nummeriert. § 12
Billigkeitsmaßnahmen


1Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können Redaktionelle Änderung ohne (1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die
Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist deren
Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können
sie ganz oder zum Teil erlassen werden.


Inhaltsänderung. ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die
Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung
nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder
zum Teil erlassen werden.


§ 12
Ordnungswidrigkeiten


Paragraph neu nummeriert. § 13
Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG
LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig als
Hundehalter entgegen


Der Verweis auf § 16 KAG LSA wurde dem
§ 13 II a. F. entnommen und präzisiert.
Erläuterungen zu Absatz 1-2:
Die Tatbestände des Absatzes 1 Nummer 1
- 7 können dem Steuerpflichtigen einen
ungerechtfertigten Vorteil bringen. Aus
diesem Grund ist bei solchen
Ordnungswidrigkeiten auf das KAG LSA
(Kommunalabgabengesetz) zu verweisen.
Dies erfolgte bisher in Absatz 2 und wurde
sprachlich entsprechend der dortigen
Tatbestände angepasst. Darüber hinaus
wurden die Tatbestände entsprechend der
Reihenfolge in der Satzung neu gegliedert.


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig


1. § 7 Abs. 2 den Wegfall der Voraussetzungen für eine
Steuervergünstigung nicht innerhalb von zwei Wochen
anzeigt,


1) als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 4 den Wegfall der
Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht
rechtzeitig anzeigt,


2. § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Hund nicht oder nicht
innerhalb von zwei Wochen anmeldet,


2) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 1 einen Hund
nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,


3. § 10 Abs. 1 Satz 1 die Hunderasse nicht oder falsch
angibt,


Siehe § 13 I Nr. 5 a. F. 3) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 2 einen Hund
nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,


4. § 10 Abs. 2 Satz 2 im Fall der Abgabe des Hundes an
eine andere Person deren Name oder Anschrift nicht
angibt,


4) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 3 einen Hund
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten
Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige
Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf
Verlangen des Beauftragten der Stadt Köthen nicht
vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der
Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,
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Neue Fassung (n. F.) Bemerkungen Alte Fassung (a. F.)


5. § 10 Abs. 3 Satz 2 einen Hund außerhalb seiner
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne
sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen
lässt,


Siehe § 13 I Nr. 4 a. F. 5) nicht die richtige Hunderasse angibt.


6. § 10 Abs. 3 Satz 3 die Steuermarke auf Verlangen
eines Beauftragten der Stadt Köthen (Anhalt) nicht
vorzeigt,


Siehe § 13 I Nr. 4 a. F.


7. § 10 Abs. 3 Satz 4 dem Hund andere Gegenstände
anlegt, die der Steuermarke ähnlich sehen


Siehe § 13 I Nr. 4 a. F.


und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen
(Abgabengefährdung).


Der Tatbestand war gemäß § 16 II KAG LSA
zu ergänzen.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu zehntausend Euro geahndet werden.


Der Bußgeldrahmen orientiert sich an den
Vorgaben des § 16 III KAG LSA. Die dort
vorgesehene Spanne wird ausgeschöpft, um
so auch in besonders schwerwiegenden
Fällen angemessen reagieren zu können.


(2) Auf die Bußgeldvorschriften des § 16
Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt in der
jeweils gültigen Fassung wird hiermit verwiesen.


§ 13
Inkrafttreten


§ 14
Schlussbestimmungen


1Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 2Gleichzeitig
tritt die Hundesteuersatzung vom 25.10.2001 zuletzt
geändert durch 4. Änderungssatzung zur
Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom
25.10.2001 vom 06.11.2009 außer Kraft.


Keine Bemerkungen. Die Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom
11.10.1990 außer Kraft.
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20-020
Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 25.10.2001
Auf der Grundlage der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
(GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. S. 568) in der derzeit gültigen Fassung in
Verbindung mit den §§ 1 – 3 sowie § 13 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. S.
406) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner
Sitzung am 25. Oktober 2001 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung


(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im Gebiet
der Stadt Köthen (Anhalt).
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen oder mehrere Hunde zu
persönlichen Zwecken im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen
im eigenen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat
oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in
einer Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf
Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.


§ 2
Steuersatz


(1) Die Steuer beträgt jährlich,
a) für den ersten Hund 70 €
b) für den zweiten Hund 95 €
c) für den dritten und jeden weiteren Hund 120 €
d) für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund 400 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde, deren Gefährlichkeit vermutet
oder im Einzelfall festgestellt wird. Die Gefährlichkeit wird bei Hunden nachfolgend
genannter Rassen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Rassen
vermutet:
Pit-Bullterrier, American Staffordshire- Terrier, Staffordshire- Bullterrier und Bullterrier.
Im Einzelfall gefährliche Hunde sind insbesondere Hunde, die auf Angriffslust oder über das
natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft oder Schärfe gezüchtet, ausgebildet oder
abgerichtet sind und Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, die wiederholt in
gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben oder durch ihr Verhalten gezeigt
haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen.
(3) Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 besteht, für die Steuerbefreiung nach § 4 gewährt
wird, sowie Hunde die zum Bestand eines Zwingers nach § 6 gehören, werden bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die Steuerermäßigung
nach § 5 gewährt wird, werden mitgezählt.
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§ 3
Steuerfreiheit


Steuerfrei sind
a) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Köthen aufhalten, für
diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die
Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der
Steuer befreit sind.
b) Tierschutz- und ähnliche Vereine für Hunde, die in den dazu unterhaltenen Tierheimen
und ähnlichen Einrichtungen vorübergehend untergebracht sind, sofern ordnungsgemäße
Bücher über jeden Hund, seine Ein- und Auslieferung und - soweit möglich - seinen Besitzer
geführt und der Stadt Köthen auf Verlangen vorgelegt werden.


§ 4
Steuerbefreiung


Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für
a) Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser
Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen
Schwerbehindetenausweis mit dem Merkzeichen “B”, “BL”, “aG” oder “H” besitzen.
b) Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in der
benötigte Anzahl,


§ 5
Allgemeine Steuerermäßigung


(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für
a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten
Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind,
b) Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von
berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden,
c) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber eines Jagdscheines
sind, jedoch für höchstens zwei Hunde,
d) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür
vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Köthen anerkannten Vereins
oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlegen
eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter
Weise glaubhaft zu machen.
(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem
nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, erforderlich
sind, ist die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen.
(3) Für Hunde, die von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozial- hilfegesetz und von solchen Personen, die diesen einkommensmäßig
gleichstehen, gehalten werden, ist die Steuer auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes
nach § 2 zu ermäßigen, jedoch nur für einen Hund.
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§ 5a
Besondere Steuerermäßigung bei der Übernahme von Hunden


(1) Bei der Übernahme eines Hundes, von der für die Aufnahme von Fundtieren im
Gemeindegebiet der Stadt (Anhalt) zuständigen Stelle, ist die Steuer auf Antrag zu
ermäßigen. Voraussetzung ist, dass der Hund von der zuständigen Stelle als Fundtier aus
dem Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt) aufgenommen wurde. Dem Antrag ist eine
entsprechende Bescheinigung beizufügen.
(2) Die Ermäßigung beträgt für die ersten 12 Monate nach der Übernahme 50 v. H. des
Steuersatzes nach § 2, für weitere 12 Monate 25 v. H. des Steuersatzes nach § 2.
(3) Wird eine Ermäßigung nach dieser Vorschrift gewährt, ist eine gleichzeitige Ermäßigung
nach § 5 ausgeschlossen.


§ 6
Steuerermäßigung für Hundezüchter (Zwingersteuer)


(1) Von zuverlässigen Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen
Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer
auf Antrag in Form einer Zwingersteuer erhoben, soweit der Zwinger und die Zuchttiere in
ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch
eingetragen sind und der Hundezüchter sich schriftlich verpflichtet, später hinzukommende
Tiere in gleicher Weise eintragen zu lassen.
(2) Anerkannte Hundezuchtvereinigungen im Sinne des Abs. 1 sind solche, denen das
Finanzamt wegen Förderung der Tierzucht im Sinn des § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO einen
gemeinnützigen Zweck nach § 52 Abs. 1 AO bescheinigt hat.
(3) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte
der Steuern nach § 2 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde.
Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und
nicht
älter als sechs Monate sind.
(4) Die mit der Erhebung der Zwingersteuer verbundene Vergünstigung wird nur unter
folgenden Voraussetzungen gewährt:
1. Für die Hunde müssen geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzgesetzes
entsprechende einwandfreie Unterkunftsräume vorhanden sein.
2. Der Hundezüchter muss ordnungsgemäße Bücher führen, aus denen der jeweilige
Bestand und der Verbleib der veräußerten Hunde zu ersehen ist. In diese Bücher ist einer
von der Gemeinde bevollmächtigten Person auf Verlagen Einsicht zu gewähren.
3. Ab- und Zugänge von Hunden sind innerhalb einer Woche unter Angabe des Tages des
Ab- oder Zugangs und bei Veräußerung außerdem unter Angabe des Namens und der
Wohnung des Erwerbers bei der Gemeinde anzumelden.
4. Alljährlich, vor Beginn des neuen Erhebungszeitraumes (§ 9 Abs. 1), hat der
Hundezüchter Bescheinigungen der zuständigen Fachorganisation, bei der die Hunde
eingetragen sind, vorzulegen, die nachweisen, dass die in Abs. 1 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.
5. Aller 5 Jahre, vor Beginn des neuen Erhebungszeitraumes (§ 9 Abs. 1), hat der
Hundezüchter eine Bescheinigung, die das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 2
nachweist, beizubringen.
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§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(Steuervergünstigung)


(1) Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn
a) der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den
angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist,
b) in den Fällen des § 6 ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seinen Erwerb und
seine Veräußerung geführt und der Stadt Köthen auf Verlangen vorgelegt werden.
(2) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des
Hundes, bei versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem
die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Steuerabteilung der Stadt
Köthen zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des Antrags
beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die
Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen. Wird die rechtzeitig
beantragte Steuervergünstigung für einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird die
Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des
ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.
(3) Über die Steuervergünstigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die
Steuervergünstigung gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von
zwei Wochen nach dem Wegfall der Steuerabteilung der Stadt Köthen anzuzeigen.


§ 8
Beginn und Ende der Steuerpflicht


(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen
worden ist, bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin
zuwachsen, jedoch erst mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt
geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten
des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder
sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht.
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit
dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der
Stadt Köthen endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.


§ 9
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld


(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer
anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen.
(3) Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01.
des jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des
Erhebungszeitraumes, entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die
Steuerpflicht beginnt (§ 8 Abs. 1).
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§ 10
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer


(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des
Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides
für die zurückliegende Zeit vierteljährlich am 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. jeden Jahres
mit dem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet
werden. Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das
Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten. Für diejenigen
Hundesteuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu
entrichten haben, kann die Festsetzung der Steuer durch öffentliche Bekanntmachung
erfolgen.
Endet die Steuerpflicht während des Vierteljahres, so ist die zuviel gezahlte Steuer zu
erstatten.
(3) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend vom Abs. 2 am
01.07.
in einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens zum 30.11. des
vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden.


§ 11
Sicherung und Überwachung der Steuer


(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der
Aufnahme oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin
zugewachsen ist - inner- halb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt
geworden ist, bei der Stadtverwaltung der Stadt Köthen anzumelden mit Angabe der
Hunderasse. Mischlingshunde sind genau zu definieren.
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert
oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist
oder nachdem der Halter aus der Stadt Köthen weggezogen ist, bei der Steuerabteilung der
Stadt Köthen abzumelden. Im Fall der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei
der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. Bei Tod des Hundes
ist eine Bescheinigung vom Tierarzt und die gültige Steuermarke vorzulegen.
(3) Die Stadt Köthen übersendet für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter
darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der
sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist ver-
pflichtet, den Beauftragten der Stadt Köthen die gültige Steuermarke auf Verlangen
vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke
zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen,
dürfen dem Hund nicht angelegt werden.
Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue
Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt.
(4) In unregelmäßigen Abständen werden Hundebestandsaufnahmen durchgeführt.


§ 12
Billigkeitsmaßnahmen


(1) Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren
Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen
werden.
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§ 13
Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1) als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine
Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,
2) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,
3) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,
4) als Hundehalter entgegen § 11 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt,
die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt Köthen nicht vorzeigt oder dem
Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,
5) nicht die richtige Hunderasse angibt.
(2) Auf die Bußgeldvorschriften des § 16 Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt in
der jeweils gültigen Fassung wird hiermit verwiesen.


§ 14
Schlussbestimmungen


Die Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 11.10.1990 außer Kraft.


Köthen (Anhalt), den 30.Oktober 2001


Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Dr. Weise
Stellvertretender Oberbürgermeister


(1. Änderung veröffentlicht im Amtsblatt 12/2002 vom 20.12.2002)
(2. Änderung veröffentlicht im Sonderdruck Nr. 01/2003 vom 19.12.2003)
(3. Änderung veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3/2005 vom 24.03.2005)
(4. Änderung veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 11/2009 vom 20.11.2009)





Anlage zur Sitzungsvorlage
Hundesteuersatzung Anlage 2.pdf
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Änderungen zum Entwurf der Hundesteuersatzung der Stadt Köthen (Anhalt)
(Stand: 01.12.2015)


§ 3
Steuerfreiheit


Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Köthen (Anhalt)


aufhalten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen


können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland


versteuert werden oder von der Steuer befreit sind.


Begründung:
Ziffer 2 des Entwurfs entfällt, da Vereine von vornherein nicht der Steuerpflicht unterliegen.


Es handelt sich bei Ihnen nicht um natürliche Personen (siehe § 1 Abs. 1 Satz 1).


§ 4
Steuerbefreiung


1Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für


1. Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst


hilfloser Personen dienen; sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen


Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen “B”, “BL”, “aG” oder “H” besitzen,


2. Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in


der benötigten Anzahl.
2Dies gilt nicht für gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 2.


Bemerkung:
Das Tatbestandsmerkmal „geeignet“ kann entfallen. Die Tatbestände zu den Ziffern 1 und 2


genügen für die Abgrenzung der Fälle, in denen eine Steuerbefreiung angezeigt ist. Im


Übrigen würde der unbestimmte Rechtsbegriff „geeignet“ die Anwendung der Satzung


erschweren.


Satz 2 wird ergänzt, um die Steuerbefreiung für gefährliche Hunde einheitlich


auszuschließen.
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§ 5
Steuerermäßigung


(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für


1. Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten


Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind,


2. Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber eines


Jagdscheines sind, jedoch für höchstens zwei Hunde,


3. Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür


vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Köthen anerkannten


Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist


durch Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des


Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.


(2) Die Steuer ist auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für


geeignete Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem


nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, erforderlich


sind.


(3) Die Steuer ist auf Antrag um ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für


Hunde, welche von Empfängern von Grundsicherungsleistungen (ALG II) bzw. Sozialgeld


nach dem SGB II oder von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherungsleistungen nach


dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII gehalten werden, jedoch nur für einen Hund.


(4) 1Bei der Übernahme eines Hundes, von der für die Aufnahme von Fundtieren im


Gemeindegebiet der Stadt (Anhalt) zuständigen Stelle, ist die Steuer auf Antrag zu


ermäßigen. 2Voraussetzung ist, dass der Hund von der zuständigen Stelle als Fundtier aus


dem Gemeindegebiet der Stadt Köthen (Anhalt) aufgenommen wurde. 3Dem Antrag ist eine


entsprechende Bescheinigung beizufügen. 4Die Ermäßigung beträgt für die ersten


12 Monate nach der Übernahme 50 v. H. des Steuersatzes nach § 2, für weitere 12 Monate


25 v. H. des Steuersatzes nach § 2. 5Eine gleichzeitige Ermäßigung nach § 5 Abs. 1 und 2


ist ausgeschlossen.


(5) Steuerermäßigungen nach § 5 werden für gefährliche Hunde nach § 2 Abs. 2 nicht


gewährt.


Begründung:
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Das Tatbestandsmerkmal „geeignet“ kann entfallen. Die Tatbestände zu den Ziffern 1 bis 4


genügen für die Abgrenzung der Fälle, in denen eine Steuerermäßigung angezeigt ist. Im


Übrigen würde der unbestimmte Rechtsbegriff „geeignet“ die Anwendung der Satzung


erschweren.


Absatz 1 Ziffer 2 des Entwurfs wird gestrichen. Die Hundesteuer ist eine örtliche


Aufwandssteuer. Merkmal der örtlichen Aufwandsteuer ist die über den persönlichen


Lebensbedarf hinausgehende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die von zugelassenen


Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern bei


Ausübung des Wachdienstes eingesetzten Hunde, werden zu gewerblichen Zwecken


gehalten. Hunde, die ausschließlich zu gewerblichen Zwecken gehalten werden, können


nicht Steuergegenstand sein. Die übrigen Ziffern werden neu nummeriert.


Absatz 2 Ziffern 1 und 2 des Entwurfes wurden auf die neuen Absätze 2 und 3 aufgeteilt.


Hunde, die der Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen dienen, die mehr als 400 m


vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegen, sollen nur mit einem Viertel und


nicht Dreivierteln des Steuersatzes besteuert werden. Dies entspricht der bisherigen


Regelung. Die Absätze 3 und 4 des ursprünglichen Entwurfs werden die Absätze 4 und 5.


§ 9
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer


(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des


Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.


(2) 1Die Steuer ist in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. eines


jeden Jahres fällig. 2Sie kann im Voraus entrichtet werden. 3Endet die Steuerpflicht während


des Vierteljahres oder tritt ein Steuervergünstigungstatbestand ein, so ist die zu viel gezahlte


Steuer zu erstatten.


(3) 1Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer abweichend vom Absatz 2


am 01.07. eines jeden Kalenderjahres in einem Jahresbetrag entrichtet werden. 2Der Antrag


muss einmalig spätestens zum 30.11. des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden.


Begründung:
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Die Formulierung des § 9 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs führte zu Missverständnissen und


wurde deshalb nochmals abgeändert.


§ 10 Abs. 4 des Entwurfs wird gestrichen, da es hierfür in Sachsen-Anhalt an einer


gesetzlichen Grundlage fehlt. In Sachsen-Anhalt ist die Begründung von Auskunfts- und


Mitwirkungspflichten für Grundstückseigentümer im Rahmen von Hundebestandsaufnahmen


zur Erhebung der Hundesteuer rechtlich nicht zulässig ist. Ordnungsbehördliche Kontrollen


sind jedoch zulässig.


§ 12
Ordnungswidrigkeiten


(1) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich


oder leichtfertig als Hundehalter entgegen


1. § 7 Abs. 2 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht


innerhalb von zwei Wochen anzeigt,


2. § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Hund nicht oder nicht innerhalb von zwei Wochen anmeldet,


3. § 10 Abs. 1 Satz 1 die Hunderasse nicht oder falsch angibt,


4. § 10 Abs. 2 Satz 2 im Fall der Abgabe des Hundes an eine andere Person deren


Name oder Anschrift nicht angibt,


und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile


zu erlangen (Abgabengefährdung). 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu


zehntausend Euro geahndet werden.


(2) 1Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt, wer vorsätzlich oder


fahrlässig als Hundehalter entgegen


1 § 10 Abs. 3 Satz 2 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten


Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt,


2 § 10 Abs. 3 Satz 3 die Steuermarke auf Verlangen eines Beauftragten der Stadt


Köthen (Anhalt) nicht vorzeigt,


3 § 10 Abs. 3 Satz 4 dem Hund andere Gegenstände anlegt, die der Steuermarke


ähnlich sehen.
2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.


Begründung:
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§ 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA beschreibt die Fälle, die dazu führen, Abgaben zu verkürzen


oder Abgabenvorteile zu erlangen. Bei den im ursprünglichen Entwurf genannten


Tatbeständen Nr. 1 - 4 liegt dies vor. Dies gilt aber nicht im gleichen Maße für die Nr. 5 - 7.


Hier wird vielmehr der Verstoß gegen ein in der Satzung genanntes Gebot oder Verbot


bestimmt. Deshalb ergibt sich die Ermächtigung für die Bestimmung von


Ordnungswidrigkeiten in den zuletzt genannten Fällen aus § 8 Abs. 6 KVG LSA. Dies wirkt


sich auf den Verschuldensmaßstab (Fahrlässigkeit / Leichtfertigkeit) und auf die Höhe der


Geldbuße aus (5.000 EUR / 10.000 EUR).
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